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Tag, an dem es aim erstenmal in Kraft getreten ist, durch 
Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeits
amtes kündigen. Die Kündigung wird vort diesem eingetra
gen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Eintragung 
ein.

2. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat 
und innerhalb eines Jahres nach Ablauf des im vorigen Ab
satz genannten Zeitraumes von zehn Jahren von dem in die
sem Artikel Vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch 
macht, bleibt für einen weiteren Zeitraum von zehn Jahren 
gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen je
weils nach Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren nach 
Maßgabe dieses Artikels kündigen.

A r t i k e l  23

1. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes 
gibt allen Mitgliedern der Internationalen Arbeitsorganisa
tion Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen, Erklä
rungen und Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der 
Organisation mitgeteilt werden.

2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisa
tion, wenn er ihnen von der Eintragung der zweiten Ratifika
tion, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf den Zeit
punkt aufmerksam machen, in dem dieses Übereinkommen 
in Kraft tritt.

A r t i k e l  24

Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes über
mittelt dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zwecks 
Eintragung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Natio
nen vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe 
der vorausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen, Er
klärungen und Kündigungen.

A r t i k e l  25

Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, 
sooft er es für nötig erachtet, der Allgemeinen Konferenz 
einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkom
mens zu erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänz
lichen oder teilweisen Abänderung auf die Tagesordnung der 
Konferenz gesetzt werden soll.

A r t i k e l  26

1. Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, 
welches das vorliegende Übereinkommen ganz oder teilweise 
abändert, und sieht das neue Übereinkommen nichts anderes 
vor, so gelten folgende Bestimmungen:

a) Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch 
ein Mitglied schließt ohne weiteres die sofortige Kündi
gung des vorliegenden Übereinkommens in sich ohne 
Rücksicht auf Artikel 22, vorausgesetzt, daß das neu
gefaßte Übereinkommen in Kraft getreten' ist.

b) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten 
Übereinkommens an kann das vorliegende Übereinkom
men von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.

2. Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach 
Form und Inhalt jedenfalls in Kraft für die Mitglieder, die 
dieses, aber nicht das neugefaßte Übereinkommen ratifiziert 
haben.

A r t i k e l  27

Der französische und der englische Wortlaut dieses Über
einkommens sind in gleicher Weise maßgebend.

(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN 98

Übereinkommen über die Anwendung der Grundsätze 
des Vereinigungsrechts und des Rechts 

zu Kollektiwerhandlungen1

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorga
nisation,

die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes 
nach Genf einberufen wurde und am 8. Jun'i 1949 zu ihrer 
zweiunddreißigsten Tagung zusammengetreten ist,

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betref
fend die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungs
rechts und des Rechts zu Kollektiwarhandlungen, eine 
Frage, die den vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bil
det, und

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internatio
nalen Übereinkommens erhalten sollen.

Die Konferenz nimmt heute, am 1. Juli 1949, das folgende 
Übereinkommen an, das als Übereinkommen über das Ver
einigungsrecht und das Recht zu Kollektiwerhandlungen, 
1949, bezeichnet wird.

A r t i k e l  1

1. Die Arbeitnehmer sind vor jeder gegen die Vereinigungs
freiheit gerichteten' unterschiedlichen Behandlung, die mit 
ihrer Beschäftigung in Zusammenhang steht, angemessen zu 
schützen.

2. Dieser Schutz ist insbesondere gegenüber Handlungen zu 
gewähren, die darauf gerichtet sind,

a) die Beschäftigung eines Arbeitnehmers davon abhängig 
zu machen, daß er keiner Gewerkschaft beitritt oder aus ' 
einer Gewerkschaft austritt,

b) einen Arbeitnehmer zu entlassen oder auf sonstige Weise 
zu benachteiligen, weil er einer Gewerkschaft angehört 
oder weil er sich außerhalb der Arbeitszeit oder mit 
Zustimmung des Arbeitgebers während der Arbeitszeit 
gewerkschaftlich betätigt.

A r t i k e l  2

1. Den Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeit
geber ist in bezug auf ihre Bildung, Tätigkeit und Verwal
tung gebührender Schutz gegen jede Einmischung von der 
anderen Seite, sowohl seitens der Organisationen' wie auch 
ihrer Vertreter oder Mitglieder, zu gewähren.

2. Als Einmischung im Sinne dieses Artikels gelten insbe
sondere Handlungen, die darauf gerichtet sind, von einem 
Arbeitgeber oder von einer Organisation von Arbeitgebern 
abhängige Organisationen' von Arbeitnehmern ins Leben zu 
rufen oder Organisationen von Arbeitnehmern durch Geld
mittel oder auf sonstige Weise zu unterstützen, um sie unter 
den Einfluß eines Arbeitgebers oder einer Organisation von 
Arbeitgebern zu bringen.

A r t i k e l  3

Soweit erforderlich, sind den Landesverhältnissen ange
paßte Einrichtungen zu schaffen, um den Schutz des Vereini
gungsrechts im Sinne der vorangehenden Artikel zu gewähr
leisten.

1 Dieses Übereinkommen ist am 18. Juli 1951 in Kraft getreten.


